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Arbeitnehmer 1mM kirchlichen Dienst

Können Kırche(n) und dıejenigen, die in ihren Dienst LEOLCH,; einander w 1e Arbeitgeber
und Arbeitnehmer gegenüberstehen, miıt anderen Worten, 1St ihrer Verbundenheit
ın gemeıinsamer Glaubensüberzeugung und gemeinsamer Aufgabe noch Raum für gCc-
gensätzliche Interessen 1n bezug auf die Arbeıtsbedingungen, iınsbesondere die Entloh-
NUuNS der Arbeıt, aber auch ın bezug aut Leitungsbefugnis und Mıtbestimmung?

Be1 denjenıgen, die als Glieder und Gläubige der Kirche A innerer Verbundenheit
MI ıhr und iıhren Zıelen sıch Sanz und Sar MmMI1t der Kırche identifizieren, die kein
Eıgeninteresse kennen, das mMi1t den Interessen der Kırche 1n Wiıderspruch ireten könnte-
in der katholischen Kırche sind das insbesondere die Geistlichen und die Ordensleute
1St diese rage eindentig verneinen; s1e dienen der Kırche nıcht als Entgelt —

zeworbene Arbeıitskräftte und stehen iıhr daher auch nıcht als solche gegenüber, sondern
stehen, leben und weben 1n iıhr, MIt ıhr und tür S1e. Das oılt aber 1LUFr für den Dienst der
Kırche 1m CENSSTCN Sınn oder 1im innersten Kreıs. Unvergleichlich ogrößer 1St die Zahl
derer, die 1n kirchlichen oder VO  > der Kıiırche betriebenen Werken, Einrichtungen, An-
stalten oder w1e ımmer S1€e heifßen mögen berufstätig sınd und Autfgaben allerverschie-
denster Art erfüllen. Vom Heızer 1n eiınem katholischen Krankenhaus braucht nıcht

werden und kann INa  } nıcht verlangen, da{ß sıch in solcher Weıiıse mi1t
der Kirche identifiziere. Es 1St begrüßen, WE seıine Tätigkeit nıcht als bloßen
Broterwerb versteht und ausübt; yrundsätzlıch aber genugt, dafß die arbeitsvertrag-
lich eingegangenen Pflichten gewissenhaft erftüllt MIt der gleichen erwerbswirtschaft-
lıchen Eınstellung, mi1t der die yleiıche Funktion auch 1n einem gewerblichen Unter-
nehmen ertüllen wuüurde. (Auch 1m kırchlichen Betrieb könnte iıne solche Funktion sechr
ohl] durch einen Nıchtkatholiken, beispielsweise durch einen ZUuU Islam sich bekennen-
den türkischen Gastarbeiter ausgeübt werden.)

Die Zahl der Arbeıitskräfte, die für alle VO der Kirche (von den Kırchen) betrie-
benen Einrıchtungen und Anstalten benötigt werden, 1st viel orofß, als da{(ß s1e AaUus$s

dem Kreıs derer rekrutiert werden könnte, die Aaus kırchlicher, relig1öser oder auch
humanıitärer Gesinnung diese Berutswahl treften und Verzicht auf Erwerb 4aUS$S-

schließlich „Gottes Lohn“ ıhre Lebensarbeit verrichten. Der zrofßen Mehrheit derer,
die 1ın den Dienst kirchlicher Einrichtungen und Anstalten LEGUEN: erlauben die Ver-
pflichtungen, die S1e iıhrer Famılie gegenüber haben, Sar nıcht einmal;, auf das Streben
nach Erwerb, nach sozialem und wiırtschaftlichem Aufstieg verzichten.

Nun oibt allerdings Berufe das oilt iınsbesondere VO  e} den Soz1ial- und Pflegebe-
rufen die WIr SEeIN Aaus eın iıdealer Gesinnung ausgeübt sähen und be1l denen uns
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widerstrebt, s1e als (bloßen) Erwerbsberuf verstehen. Das darf uns aber nıcht dazu
verleıten, S1Ee Ordensfrauen oder Diakonissen vorbehalten wollen, die trüher die
einzıgen Als die solche Berufe ausübten. uch solche Berute als Erwerbsberuf aUS-

zuüben 1St vollkommen legıtım, auch dann, WEeNN 1n kırchlichen Eınrichtungen oder
Anstalten geschieht. Das hohe Ethos, das diese Berufte erfordern, braucht nıcht NnOLWwWeEN-

dıg auch noch den Idealismus der Unentgeltlichkeit umtassen.
Miındestens sSOWweIılt sıch nıcht den innersten Kreıs kırchlichen Dienstes 1n Aus-

übung eınes geistliıchen Amts handelt, 1St ein Lohnarbeitsverhältnis, die Rechtsbezie-
hung Arbeitgeber-Arbeitnehmer zwischen der Kirche auf der eınen und dem „Bedien-
steten“ auf der anderen Seıite durchaus unbedenklich und einwandfrei. So 1STt denn
auch die Zahl derer, die 1n einem solchen Dienstverhältnis den yrofßen Kirchen in
der Bundesrepublik Deutschland stehen, außerordentlich grofßß. Neben Bund, Ländern
und Gemeinden zählen die Kirchen den bedeutendsten Arbeıtgebern; die (GGesamt-
Zzahl iırchlicher Arbeitnehmer übertrifit be1 weıtem die Höchstzahl VO Arbeitnehmern
iırgend eınes Grofßunternehmens oder Konzerns.

Arbeitsverhältnisse individuell oder kollektiv geregelt?

Sınd die Arbeitsverhältnisse dieser großen Zahl kirchlicher Arbeitnehmer geregelt,
W1e WIr wünschen müuüssen”? Auf diese Frage äfßt sıch weder M1t einem glatten Ja
noch MI1t eınem ylatten Neın NniIiwortien

In die Presse gelangt 1im allgemeınen Ur das Negatıve; die unvergleichlich srößere
Menge VO Positivem dringt nıcht die Ofrentlichkeit. Bekannt 1St, W1Ee viele Mütter
sıch darum bemühen, für iıhre Töchter einen Platz als Lehrling oder Haushaltsgehilfin
1n katholischen, namentli;ch klösterlichen Anstalten finden, weıl s1e dort nıcht
ıne Atmosphäre antreftfen, die derjenigen des Elternhauses entspricht, sondern auch
1ne ZuLie hauswirtschaftliche Ausbildung erhalten, die ihnen spater 1m Beruf, VOT allem
aber als Hausfrauen und Mütter schr ZUSFaFtienNn kommt. Im großen und Yyanzen wırd
INa 8! können, da{f eın ZUuU mindesten vergleichsweıse Betriebsklima herrscht.
Die Anforderungen moögen hoch, manchmal hoch se1n; namentlich Ordens-
frauen neigen leicht dazu, VO  e} ihren „weltlichen“ Mitarbeiterinnen die oleiche ück-
sichtslosigkeit sich selbst,; den gleichen Verzicht auf eıgene Wünsche 1n bezug auf
treie Gestaltung ihrer Arbeıt, freje Wahl und Verwendung ihrer Freizeıten
erWwarten, w1€e für S1€e selbst weniıgstens bısher selbstverständlich Wr ber solange
S1€e sıch cselber Zzumuten und in allen Stücken vorbildlich Beispiel yeben, wird
das keiner ernstlichen Verstimmung führen. Sehr beklagen dagegen ISt, da{fß ine
paternalıistische oder maternalistische Haltung ımmer noch vielfach dazu verführt, die
gesetzlıchen Vorschriften ZUgUNSiEN der Arbeitnehmer als unbeachtlich behandeln
un nıcht nehmen. Das oilt heute ohl wenıger als trüher VO Arbeitsschutz-
recht (Z Arbeitszeitverordnung) und VO Sozialversicherungsrecht, aber immer
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noch VO Koalitionsrecht der Arbeitnehmer, VO iıhrem echt aut gewerkschaftliche
Urganısatıon auch als Mıtarbeiter kirchlicher Betriebe.

Hıer stellt sıch 1U aber in allem Ernst die Frage, ob denn die Kirche hier als
Arbeitgeber als ıne acht anzusehen 1St, der INa  z sinhvollerweise gewerkschaftliche
Gegenmacht entgegenstellen kann. Verstehen WIr das Arbeitsverhältnis als iıne egeg-
NUNng VO Kapıtal und Arbeit und tolgerecht die Gewerkschaften als Gegenmacht
die Kapıtalmacht, dann kann INa  S} 1n der Tat die Kırche W€der miıt dem Machtfaktor
„ Kapıtals noch mI1t der gesellschaftlichen Mınderheitsgruppe der „Kapitalisten“ (Pro-
duktionsmittelbesitzer) gleichsetzen. ber W1€e WIr den gewerkschaftlichen Zusammen-
schluß VO  - Arbeitnehmern 1mM staatlıchen und yemeindlichen Dienst als berechtigt -
erkennen, obwohl auch da die Einordnung 1in das Schema Kapıtal-Arbeit Iragwürdig
1St, äßt sıch nıcht bestreiten, dafß auch die kirchlichen Dienstnehmer oder Miıtarbeiter
e1QeNne, VO  e den Interessen des Dienstgebers verschiedene und gelegentlich diesen 1m
Gegensatz stehende Interessen haben, und dafß S$1Ee befugt sınd, diese ıhre Interessen
gegebenenfalls auch MIt Nachdruck geltend machen. Ebenso unbestreitbar 1St, daß

sıch dabei vielfach gemeınsame Interessen handelt, die darum auch 1Ur gemeınsam
geltend gemacht werden können, daf( aber auch Interessen der einzelnen oft nıcht VO  }
ihnen selbst, sondern 1U  — VO  } eıner organısıerten Gemeıinschaft, oder doch auf diese als
Rückhalt gestutzt, miıt dem nötıgen Nachdruck geltend gemacht werden können,
erfolgreich seın

Das Recht kirchlicher Bediensteter, einer Gewerkschaft anzugehören, wiıird denn auch
VO  3 keiner Seıite 1n Abrede gestellt; allerdings kann INa  . den Eindruck gewınnen,
manche stellten sıch dieses Recht VOTr, da{fß sıch iın der Beitragszahlung die (S8.:
werkschaft erschöpfe, aber keineswegs Statte, Dienste oder Leistungen der Gewerk-
schaft 1n Anspruch nehmen oder SAr sıch dem kırchlichen Arbeıtgeber gegenüber auf
die Gewerkschaft stutzen. Da{fß der vewerkschaftlich organısıerte Arbeitnehmer be]
Meınungsverschiedenheit mMi1t dem kirchlichen Arbeitgeber sıch bei der Rechtsstelle Se1-
Bn Gewerkschaft Rat holte oder Sar 1m Rechtsstreit VOFr dem Arbeitsgericht den Rechts-
schutz seiner Gewerkschaft 1n Anspruch nähme, scheint als SAaNZ und Sar abwegig
und ungehörig angesehen werden, da{fß INa  - davon überhaupt nıcht spricht

Cewerkschaflliche Betätigung 1n kirchlichen Betrieben?

„Gewerkschaftliche Betätigung“ ın kırchlichen Betrieben wırd als Sanz und SAr
statthaft abgelehnt. In diesen Betrieben regle die Kirche kraft der ıhr eigenen Hoheit
alles AaUuSs eigener Machtvollkommenheit: der Justitiar des Deutschen Carıtasverbands
betont das m1t esonderem Nachdruck. In der Bundesrepublik Deutschland se1 das
ohl durch das Grundgesetz als auch durch die einschlägıge eintache Gesetzgebung
anerkannt. Als KÖörperschaften des öftentlichen Rechts selen die zroßen Kirchen befugt,
ıhre eigenen Angelegenheiten selbständig regeln?; dazu komme aber noch, daß die
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Vorschritten sowohl des Betriebsverfassungsgesetzes als auch der Personalvertretungs-
ZESETZE auf die „Religionsgemeinschaften und hre karıtatıven und erzieherischen Eıin-
riıchtungen unbeschadet der Rechtstorm“ keine Anwendung finden (so Jetzt BetrVerf.-
Ges 118, Abs 2

Die SsSOUuverane Ablehnung gewerkschaftlicher Betätigung iın kirchlichen Betriel%en
zielt nach W E€e1 Rıchtungen, einmal gewerkschaftliche Betätigung der gewerk-
schaftsangehörigen Arbeitnehmer, 7251 anderenmal Betätigung der Gewerkschaft
selbst, der diese kıirchlichen Arbeitnehmer angehören, als IM Betrieb veritirefene (Ge-
werkschaft“.

Vollends unerfindlich 1St, den kıirchlichen Arbeitnehmern, die Miıtglied einer
Gewerkschaft sind, jegliche gewerkschaftliche Betätigung 1m Betrieb versagt se1ın oll
Behauptet wird, das verstoße deren „persönlıch bindende Treupflicht“, und diese
Behauptung wırd durch die weltere unterbaut, „Jeder Mıtarbeiter in einer katholischen
Einrichtung abe) sıch AaUuSs freier Entschliefßung 1n seinem Anstellungsvertrag den
Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Carıtasverbands unterworfen“.

Um das verstehen, mMu In  . WwI1ssen, da{ß die Kirchen nıcht gyeneigt siınd und
bisher abgelehnt haben, Tarıfverträge abzuschliefßen (mıt Ausnahme der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins). Um die Lücke schließen, die dadurch
entsteht, da{ß tarıfvertraglicher Regelung tehlt, esteht auf katholischer Seıite
beım Deutschen Carıiıtasverband 1ne ‚arbeıtsrechtliche Kommissıon“, die ZeEW1SsseEr-
ma{fien die Funktionen beider Tarıfparteien ausübt, selbstverständlich ohne auch NUr

die Befugnisse eıner VO ihnen besitzen (der Deutsche Caritasverband 1st nach seinem
Statut nıcht tarıffähig und 111 auch SdI nıcht se1n). Dıie VO dieser Kommissıon eNTL-

wortenen Arbeıtsbedingungen und Lohnsätze siınd daher rechtlich gyesehen nıchts ande-
1C5S5 als völlig unverbindliche Vorschläge; tatsächlich aber werden s1e vielfach ANSC-
sehen, als ob ihnen rechtlich normierende raft zukäme, und wırken sıch auch tatsäch-
ıch weıtgehend AaUusSs war gehören dieser Kommiuissıon auch Arbeitnehmer A jedoch
ohne 1ne echte Legıitimatıion Von der 2 Basıs® her Die VO dieser Kommiuissıon AausS-

gehenden Vorschläge mögen inhaltlich durchaus 1n Ordnung se1IN; das 1St praktısch
schon dadurch gesichert, da{(t s$1e 1m Wettbewerb mIt Bund, Ländern und Gemeinden

Arbeitskräfte Sar nıcht umhınkönnen, aÜhnlich gyünstıge Bedingungen bieten, w1e
diese 1n iıhren Tarıfverträgen SE  S

Diese Vorschläge der Kommissıon pflegen 1n die einzelnen Arbeitsverträge über-
Oommmen werden, WOZU die eintache Bezugnahme genugt. Sowelılt das geschieht, hat
der kırchliche Arbeitnehmer 1n seınem Anstellungsvertrag Sanz ebenso, w1e INa  - als
Kunde eıiıner Bank oder Versicherung sıch deren „allgemeinen Geschäftsbedingungen“
unterwirft, sıch „ AUu>S frejer Entscheidung“ den „Arbeitsvertragsrichtlini:en“ (AVR) des
Deutschen Carıtasverbands „unterworfen“ ; dieser Ausdruck trift den Sachverhalt gC-
Nau Die Auslegung aber, damıt habe der Arbeitnehmer sich dem Paternalismus oder
Maternalismus der für die Kirche als Hoheitsträgerin handelnden Betriebsleitung aus-

geliefert, iınsbesondere autf Geltendmachung seıiner Rechte gemeinsam mi1t anderen QEetT-
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zıchtet, 1St ıne unerträgliche Überinterpretation der ANV  z Im Ergebnis ware damıt die
Koalitionsfreiheıit kirchlicher Arbeitnehmer auf sSOgeNaNNLTE wirtschaftsfriedliche Ver-
bände („gelbe Gewerkschaften“) eingeschränkt; das verstößt die Soziallehre der

Papste und des Konzıls; das verstöfßt in den fortgeschrittenen Staaten der freien Welt
SCcHCH deren „ordre public“.

Anders verhält siıch bezüglıch der Tätigkeit der Gewerkschaft als solcher. Manche
Rechtsordnungen erkennen eıner. Gewerkschaft aut Grund der blofßen Tatsache, dafß
s1e 1 Betrieb vertreten“ 1St, zew1sse Rechte ın diesem Betrieb und gegenüber dessen
Arbeitgeber Z kann in den USAÄA 1ne 1m Betrieb vertretene Gewerkschaft verlan-
SCNH, daß der Arbeitgeber mi1t ıhr 1n Verhandlung trıtt und iıne Vereinbarung schlie{fßt,
die UuNseTENIM Tarıtvertrag entspricht. Das kennt SGT Rechtsordnung nıcht. Wenn also
die Kırche oder ıne kirchliche Einrichtung oder Anstalt ablehnt, Beziehungen ZUr

Gewerkschaft aufzunehmen, INAas auch das der eigenen Sozijallehre der Kirche wen1g
entsprechen, verstößt aber keine staatliche Rechtsnorm. Im Betrieb sıch be-
tätıgen sind Gewerkschatten ın der Bundesrepublık Deutschland 1Ur autf Grund und
1im Rahmen posıtıver gesetzlicher Bestimmungen befugt, w1e s1e namentlich 1n den Mıt-

bestiımmungsgesetzen, 1m Betriebsverfassungsgesetz und 1n den Personalvertretungs-
enthalten sind. Diese (sesetze finden Nnu aber, W1e€e bereits ZESABL, „auf die

Religionsgemeinschaften (Kırchen) und iıhre karıtatıven und erzieherischen Einrichtun-
C unbeschadet deren Rechtstorm“ heine Anwendung.

Infolgedessen kann 1n eiınem kirchlichen Betrieb und gegenüber dessen Arbeitgeber
ıne Gewerkschaft, selbst WenNnn die gesamte Belegschaft ıhr angehörte, keines der iın die-
e  —_ (Gesetzen ıhr 7zuerkannten Rechte 1ın Anspruch nehmen: solche Rechte stünden ıhr
LUr Z WEeNnNn s1e 1n der VO  w der Kirche cselbst aufgestellten „Ordnung ür Mitarbeiter-
vyertretungen” M oder MAVO ıhr eingeräumt waren. In ihrer bisherigen Fas-

SUNS enthält die VO  e} den katholischen Bischöfen inhaltlich übereinstimmend Je für ıhre
Bıstümer erlassene AVO nıchts dergleichen; tür die AVO 1St der Betrieb ein „ge_
schlossenes SVStEM E Auch bel der 1m Gang befindlichen Überarbeitung der AVO be-
steht keine ernsthafte Aussicht, dafß sıch daran äandert. Schon 1M Frühjahr 1975

WAar die MI1t dieser Überarbeitung betraute Oommı1ssıon sich darüber ein1g, da{ß „eıne
Regelung tür die Miıtwirkung der kirchlichen Dienstnehmer gefunden werden mufß, die
den unverfügbaren Auftrag der Kirche unberührt lafßst, aber die Gestaltung der Arbeıts-
bedingungen im kirchlichen Bereich ya Gegenstand hat“ Der in der Zeitschrift „Carı-
tas-Korrespondenz“ (Heft 4/5, 1971 veröffentlichte Kommentar verdeutlicht das des
Näheren dahın, die AVO enthalte „ein geordnetes Vertahren für das Zusammen-
wirken beider Partner w1€e auch die sıch für jeden ergebenden Rechte und Pflichten

Berücksichtigung des kırchlichen und karıtatıven Dienstes, der iın vielem aNSC-
siıchts der weitgefächerten Aufgaben weltlichen Funktionen ähnlich 1St und gleich
scheinen kann, trotzdem aber A4US der besonderen Verta{fßtheit der Kirche un ıhrem
wesensgemäßen Auiftrag se1ne verbindlichen Ma{fßstäbe bezieht“ (Ziff I Z3)

„Unverfügbarer Auftrag der Kırche“; „besondere Verfafßtheit der Kırche“, „WESCNS-
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gemäfßse Aufgabe der Kirche“. das sind die volltönenden Worte, mi1t denen die Ableh-
u jeder gewerkschaftlichen Betätigung sowohl der kirchlichen Dienstnehmer selbst
als auch der Gewerkschaft, der S1e ELWa als (zahlende) Mitglieder angehören, 1m kıirch-
liıchen Bereich rundweg abgelehnt wırd. Faktisch wiırd, W1€ im Kommentar ausdrück-
ıch hervorgehoben, die Mitwirkung der „Gestaltung der Arbeitsbedingungen 1m
kırchlichen Bereich“, also das, W 4S WIr mıiı1t dem Schlagwort „Miıtbestimmung 1m Be-
trieb“ zusammentassen, ausschliefßlich Betriebsangehörigen selbst vorbehalten;: gewerk-
schaftliche Beteiligung dieser Miıtwirkung oder auch 11UTr gewerkschaftlicher Rückhalt
für diese Mitwirkung lıegen völlig außerhalb des Blicktelds, daß V OI Daseın der
Gewerkschaften überhaupt nıcht Notiız SA  IN wird.

Mitarbeitervertretung, Mıtbestimmung?

Damıt sind WIr beim 'Thema „Mitbestimmung“, die 1n der AVO ausschliefßlich als
Mitwirkung der eigenen Belegschaft des Betriebs verstanden wırd ohne jeden Rückgriff
auf Organısatıonen, denen Belegschaftsmitglieder w angehören.

Als Johannes e1igens hervorhob, die aktıve Beteiligung der Arbeitnehmer
der Gestaltung ihres Unternehmens ce1 nıcht 1U 1in prıvaten, sondern auch ın öftent-
lıchen Betrieben geboten (AMMater ei magıstra”, DE hat leider unterlassen, eıgens
daran erınnern, daß auch die kırchlichen Einrichtungen und Anstalten den - Oltent-
lichen“ gehören. Angesichts WUMNSCLGE ständıgen und vollkommen berechtigten Berufung
auf diesen öffentlichen Charakter, der 1ın der Bundesrepublik Deutschland durch die
Anerkennung der gyroßen Kırchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts noch
terstrichen wiırd, sollte dieser Hınweis Johannes’ mehr Beachtung finden, zumal
INa  ® ebentalls urchaus Z.Uu Recht 1n diesem Zusammenhang mMI1t Nachdruck den
anderen, VO  e ıhm oleicher Stelle ausgesprochenen Gedanken geltend machen
pflegt, da{fß die AA WLLE 1888  = diese „aktıve Teilnahme der Arbeitnehmer Leben des
S1Ee beschäftigenden Unternehmens“ verwirklıcht, verschieden se1in könne, ja musse

(ebd
Dıie Kıirche 1St keine Demokratie; Ss1e 1STt hierarchisch vertafßrt. Das besagt jedoch nıcht,

daß 1n der Kirche keıin Raum se1 für demokratische Strukturen und Instiıtutionen.
Wenn selbst dıe Struktur der kırchlichen Orden demokratische Elemente enthält, dann
1St nıcht einzusehen, datür 1n der Struktur kirchlicher Unternehmen und Be-
triebe, kirchlicher Einrichtungen und Anstalten, ınsbesondere mı1t karıtatıven und C1I-

zıieherischen Aufgaben, keıin Raum seın sollte.
Der Kommentar, der anerkennt, da{ „angesıichts der weitgefächerten Aufgaben“

WAar vieles „weltlichen Funktionen aAhnlich‘ sel, verneılınt jedoch die volle Gleichheit
und erklärt ausdrücklich, die Gleichheit se1 LLUTL scheinbar. Zutreftend SE dafß 1n hbe-
stımmten Einzelheiten Unterschiede obwalten, ganz ebenso, w1e iın staatlıchen un gC-
meındlichen Betrieben solche Unterschiede gegenüber privaten Unternehmen bestehen.
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Dıie parlamentarische Kontrolle des Bundestags, Landtags oder Gemeindeparlaments
mu gewahrt bleiben. FEbenso mMu iın kırchlichen Betrieben der Einflu{ß der kirchlichen
Aufsichtsbehörde 1iNsSOweıt gewahrt se1n, da{fß diese Betriebe dem Sınn und Auftrag der
Kirche e1n- und untergeordnet leiben, da{ß das betriebliche Geschehen sich 1n Überein-
stımmung mit dem Glauben und dem Sıttengesetz hält och mehr: Ühnliıch WwW1e die
Dienstnehmer des öftentlichen (staatlıchen oder gemeındlıchen) Dienstes auch 1n iıhrer
Lebenstführung sıch verhalten haben, w 1e S1e iıhrer öffentlichen Funktion schul-
dıg sınd, legt auch der kirchliche Dienst dem Dienstnehmer ZEW1SSE außerdienstliche
Bındungen auf ber ebenso W1e derjenige, der in selner dienstlichen Funktion die
Autorität des Staats oder der Gemeinde repräsentiert, eben deswegen cehr viel 1Nn-

N außerdienstlichen Bindungen unterliegt als derjenige, der 1Ur untergeordnete
Funktionen ausübt, oilt wiederum Zanz dasselbe VO kırchlichen Dienst; der Chef-
AFZT. eines katholischen Krankenhauses, der Leiter eiıner katholischen och- oder Fach-
schule mu{fß ein vorbildlicher Katholik und Repräsentant seliner Kirche se1n; V © He1-
ETr des Krankenhauses oder den Putzfrauen des Schulgebäudes 1STt das gleiche WAar cehr

wünschen, aber, WenNnn überhaupt, doch 11UT 1n außerst abgeschwächtem Ma{l durch
das Dienstverhältnis gefordert.

Das betriebliche Innenleben kirchlicher Einrichtungen und Anstalten stimmt 1n den
allermeisten Stücken, ın „technıscher“ und „organısatorischer“ Hınsıcht vollkommen
mMi1t gyleichartigen „weltlichen“ Eıinrıchtungen und Anstalten, einem städtischen Kran-
enhaus oder einer staatlıchen Fach- oder Hochschule überein. Der wesentliche Unter-
schied sollte in einem besonders Geist bestehen, der alle dort Wiıirkenden VO  . der
obersten Spitze bıs 7AGE etzten Miıtarbeiter und A etzten Miıtarbeiterin eseelt. Das
sollte se1n, 1STt aber keineswegs ohne weiıteres und VO  en selbst gegeben. Selbst 1n —

werbswirtschaftlichen Unternehmen, die Interessen VO  e} Kapıtal und Arbeit einan-
der vegenüberstehen, ware ine VO  w} (zesetzes SCn vorgeschriebene instıtutionalisierte
Mıtbestimmung oder Personalvertretung entbehrlich, WENN alle Vorgesetzten und alle
Untergebenen sıch VO  z selbst verhielten, vıel Verständigungsbereitschaft und red-
lıchen Wıllen miıtbrächten dem, W ds sS1e yemeınsam betreiben oder unternehmen, w1e
das iıdealerweise der Fall se1n sollte.

Ganz dasselbe ilt auch VO  - kırchlichen Betrijeben. Weil auch 1ın kırchlichen Betrieben
nıcht alle, die Vorgesetztenfunktionen ausüben, mMI1t den Untergebenen gemeınsam
überlegen und planen, ihnen das sachlich möglıche Höchstma{fß selbstverantwort-
lıcher Entscheidung und Gestaltung ihrer Tätigkeit einräumen, mi1t anderen Worten,
we1l auch S1e nıcht ausnahmslos ıdeale Vorgesetzte siınd, darum mu ıhrer menschlichen
Schwachheit durch institutionell gesicherte Miıtsprache, Miıtwirkung, Miıtbestimmungs-
rechte nachgeholfen werden. Und SCNAUSO, W 1e€e 1n weltlichen Unternehmen, gleıich-
vıiel ob erwerbswirtschaftlich-selbstnützigen oder gemeinwirtschaftlich-fremdnützigen,
keine Nebenregierung yeben darf, sondern LLUT eınen einheiıtlich gebildeten Führungs-
willen, auch 1n kırchlichen Betrieben. Der „unverfügbare Auftrag“ der Kırche VOCI-=

langt nıchts anderes, als da{ß dieser Führungswille, gyleichvıel in welcher Weıse und iın
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welchem Ausma{fs die Mıtarbeiter oder Dienstnehmer dessen Bildung beteiligt sind,
unverrückbar dem Willensziel festhält und sıch in allen Eınzelentscheidungen
dem Willenszie]l orıentiert, das der Kırche cselbst VO  e} iıhrem yöttlıchen Stifter DSESEIZL 1St
oder WEeNN sıch 1ne durch kırchlichen Rechtsakt errichtete Einrichtung oder An-
stalt andelt iıhr 1m Errichtungsakt (}  3 der Kirche DESETZL worden 1St Gegenüber den
staatlichen und gemeindliıchen Eınriıchtungen esteht als einziıger Unterschied, dafß die
Kontrolle nıcht parlamentarisch, sondern hierarchisch ist; die Wiıllensbildung kann und
dartft demokratisch VOTr sıch gehen; LU die Kontrolle 1ST 1m kirchlichen Bereıich hıer-
archisch.

Es 1St noch nıcht sehr lange her, da{ß eın angesehener Kirchenrechtslehrer ernsthaft
die Meınung VeTELGTEN hat, se1l untragbar, da i1ne Z Leitung des Krankenhauses
eıner Ptarrgemeinde berufene Ordensfrau Beschlüsse e1ines Kuratoriums gebunden
sel, dem aufßer Geistlichen auch Laıien angehörten; das se1l mi1t der Würde des Ordens-
stands unvereıinbar. Etwas VO dieser Geisteshaltung verrat sıch auch heute noch,

die ınnere Ordnung kırchlicher Einrichtungen geht. Dafß deren Leıitung, Wenn die
Dienstnehmer weıtgehende Mıtwirkungsrechte haben, nıcht leichter wiırd, 1St ohne wel1-

zuzugeben; Diktatur 1st 1U einmal einfacher als freiheitlicher Rechtsstaat. Ebenso
wahr 1St aber auch, dafß nıcht 1Ur kirchliche Vorgesetzte fehlbare Menschen sınd, SO1M-

dern dasselbe auch be] den Untergebenen zutrift. Wenn INa  zD aber Besorgnisse SCH
aufsässıger oder widerspenstiger Untergebener deren Mitwirkungsrechte 1Ns Feld
tührt und Zylaubt, AaUusSs solchen Besorgnissen deren Mitwirkungsrechte möglichst CNg be-
SITENZEN sollen, dann oll INan nıcht Cun, als waren kırchliche Vorgesetzte alleın
schon deshalb, weil S1e nıcht weltliche, sondern kırchliche Amtstrager sınd, über alle
menschliche Schwachheit erhaben. Wenn S$1e waren, könnte INa  — unbedenklich alles
der Freiwilligkeit überlassen; dann würde nıcht NUFL das kollektive, sondern auch das
individuelle Arbeitsrecht sıch erübrigen.

Staatskirchenrechtliche Probleme

In der Bunde%republik Deutschland hat die staatliche Gesetzgebung die Kırchen und
deren karıtatıve und erzieherische Einriıchtungen AaUus ıhren Mitbestimmungsgesetzen
AausSgeSpart und den Kirchen überlassen, deren Stelle eigene, ıhren besonderen Ver-
hältnissen angepafßte Regelungen treften. Anscheinend haben damals weder der
staatliche Gesetzgeber noch die Kepräsentanten der Kirchen erkannt, welches Knäuel
sowohl kirchenrechtlicher als insbesondere staatskirchenrechtlicher Fragen damıt auf-
verollt 1St Der Staat, der den Kirchen ihrem Wunsch gemäaßßs diese Regelung überlief,
entlastete sıch damit AA  > eıner delikaten Autgabe. Wenn das Vertrauen haben durfte,
die Kirchen würden für iıhre Einrichtungen ıne einigermaßen gleichwertige Regelung
treften, konnte das unbedenklich LUN; 1insOWweılt 1St insbesondere keın Verstofß SCHCH
den Gleichheitssatz (GG Art 3) rugen.
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Sehr 1e] schwıeriger 1St die rage beantworten, ob die Kirche nach iıhrem eigenen
Recht, VOr allem aber staatskırchenrechtlich überhaupt kann, W 4s S1e sıch hier aufge-
bürdet hat IDieser YaNzZe Fragenkreis 1St noch viel wen1g durchdacht So erwähnt
beispielsweise das AaNSONSTEN hervorragende und vollständige „Handbuch des Staats-
kırchenrechts“ (hrsg VS Friesenhahn und Scheuner) gerade 1n wel Fußnoten, da{fß

1m Bıstum Berlin ine AVO &1bt, vernachlässigt aber 1mM übriıgen diesen Gegenstand
völlig3. Hıer 1STt nıcht der Öft,; diese Fragen vertiefen; die Aufgabe erlaubt aber
keinen weıteren Aufschub.

7Zum Schlufß noch ein /iıtat AaUS dem Synodenbeschlufß „Kırche und Arbeiterschaft“:
„Immer wieder o1bt Anlafß berechtigter Klage und macht das Bemühen der Kiırche

die Arbeiterschaft unglaubwürdig, Wenn Einrichtungen 1n kırchlicher und karıtati-
AI Trägerschaft die Mıtarbeitervertretungsordnung restriktiv handhaben oder 4208 die
Bildung einer solchen Vertretung verhıindern. Dies ISt sehr dazu angetan, 1n der Ara
beiterschaft diıe Meınung testigen, die Kirche habe ZWAAr schöne Worte für den Arbei-
TEr 1ın praxı aber halte S1e mi1t ‚denen da oben‘“ (Zugr: 36 etzter Absatz) Leider
1St bısher kaum wahrzunehmen, da{fi dieser Mahnung der Synode Folge geleistet würde.

Da dıe Beratungen der Arbeitskonferenz A Carıtas und Sozıales“, die sıch mIt der
Überarbeitung der AVO befaßt, Geheimhaltung stattfinden, 1St
nıcht völlıg ausgeschlossen, dafßs, bıs diese Zeilen 1m Druck erscheinen, ıne überarbeitete
Fassung der AVO VO  S der Vollversammlung des Verbands der Diözesen Deutsch-
lands verabschiedet und VO  a} den Bischöfen iın ihren Diözesen 1n raft ZESELIZL wird.
Sollte dieser ylückliche Fall eintreten und sollten dann,; WCHN schon keine Gewerk-
schaften, doch wenıgstens die eigenen Verbände kirchlicher Dienstnehmer 1n ıhr Be-
rücksichtigung gefunden haben und ihnen der Autfbau eines „Vertrauenskörpers“
kirchlichen Betrieb ZESTALLEL worden se1ın, dann hätte manches vorstehend Ausgeführte
sich erledigt.

ME  NG

Nach unbestritten herrschender Meınung 7zählen die Normen des ındıvıiduellen Arbeitsrechts Arbeıts-
vertragsrecht, Arbeitsschutzrecht) den „Schranken des für alle geltenden Gesetzes“ (GG Art 140 1:
WRV Art LO Abs 3), innerhalb deren auch die Religionsgesellschaften (Kirchen) sich halten haben
In Angelegenheiten dieser Art echt erkennen 1St daher Sache der staatlichen Gerichtsbarkeit, 1er der
Arbeitsgerichtsbarkeit.

Das ISt nicht, Ww1e vieltach iırrtüumlıch aNnSBCNOMME: wiırd, eın Vorrecht derjenigen Religionsgesellschaften,
die Als Körperschaften des öftentlichen Rechts anerkannt sind, ondern gilt ausnahmslos für alle Religions-
gesellschatten hne Unterschied.

Vgl meılne ausführliche Besprechung 1n ! Theologie un Philosophie 50 (1975) 552-58/, 1er 583
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